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Rache und Rechtsstaat 102559 
Politische Säuberungen in Europa nach dem Zweiten Weltkrieg 

Klau.I'-Dic/I1wr lIenkc. lJons }Voller 
(HcrausF,eher): Polifisch. Säuberullg in 
Europa. Die Abrechnung mit Faschismus 
und Kollaboration 11(lCh dem Zweiten 
\Vc!tkricg:. Deutscher Taschenbuch Ver
lag, München 1992.396 Seiten, 22,80 DM. 

uas erste, was bei früheren Herrschafts
wechseln in der Geschichte geschehen ist, 
sind Dcnkma!stürzc und Blldcrstürmc g.e
wesen. Die hinwcggcfcgtcll Herrscherge
stalten und -eliten sollten auch visuell aus 
dem Bewußtsein und dem Erinncrungsvcr
möe,cll der Völker verschwinden. Politi
scb; Säuberungen in der Gegenwart gehen 
tiefer. Sie müssen tiefer gehen. weil die Ge
sellschaften und dic politischen Systeri1e, 
die davon betrorfen sind, komplexere 
Strukturen aufweisen, als dies jemals zu
vor der Fall gewesen ist. Hier geht es nicht 
mehr allein um das Auswechseln von ein 
paar Figuren. sondern um die Umgestal
tung ganzer geselLschaftlicher Schichten, 
potitl,<;chcr Institutionen und Gcstaltungs
ror;11en. 

Unter \vclchen Bedingungen und mit 
welchen Mitteln der gc\valtige Versuch un
ternommen worden ist. die faschistischen 
Diktaturen in Europa zum Teil noch wäh
rend, in der Reuel nach dem Zweiten Welt
krieg neuen V;rhältnissen anzupassen, ist 
Gegenstand des vorliegenden Sammel
bandes. Behandelt werden im einzelnen 
die Säuberungen in Deutschland-Vlest 
(Klaus-Diet'.nar Henke) und -Ost (Helga 
A. We1sh), Osterreich (Dieter Stiefel), Ita
lien (Hans Woller), Viehy-Prankreich 
(Henry Row;;so), Norwegen (Stein A. Lar
sen), den Niederlanden (Peter Romijn und 
Gcrhard Hirschfeld), ungarn (Margit 
Szöllosi-Janze) und Kroatien (Ekkehard 
Völkl). Auch wenn in den einzelnen Län
dern eine jeweils spezifisch gelagerte histo
rische Eigendynamik in Umfang, Verlauf 
und Repräsentanz der Süuberung in Er
scheinung getreten ist, so lassen sich doch 
einige Gemeinsamkeiten herausstreichen. 
D,U,lll ändert auch die ideologische Kom
ponente nichts, die Tatsache also, daß ei
nige Staaten auf die Prinzipien d!,;s demo
kratischen Verfassungsstaates, andere auf 
diejenigen des Marxismus-Leninismus ver
pnichtet worden sind. 

V..'as die Träger dcs Säuberungsprozes
ses anbelangt, so lassen sich sowohl exter
ne als auch interne Gruppen unterschei
den, die daran ein existentielles Interesse 
geltend gemacht haben. Die Hauptziel
scheibe ist natürlich Deutschland. Hier 
liegt die Hauptverantwortung für die Ge
neralabrcchnung zun~iehst bei den vier 
Alliierten, denn den Deutschen hat nie
mand zugetraut, sich am eigenen Schopfe 
aus dem Sumpf zu ziehen. Das ändert sich 
- im \Vesten ~ erst durch die Einführunu 
der Spruchkammern im März 1946 und 
durch das den deutschen Stellen übertra
gene Recht, \Viederaufnahme"erfahrcn 
durchzuführen. Auch in Österreich übcr
nehr.1cn zunächst die Alliierten das Kom
mando·: Obwohl sie sich noch· gewisse 
Rechte vorbehalten, beginnt bereits im 
Frühjahr J 946 die "öster;eichischc" Phose 
der Entnazifizierung. Vor allem die Partei
en reißen mehr und mehr die Initiative an 
sich, ohne von den Alliierten gezügelt zu 
werden. Sie distanzieren sich sogar von ei
nem von diesen vorgelegten und vom Na
tionalrat verabschiedeten Gesetzentwurf 
weil sie darin kein österreichisches Gesct~ 
zu erkennen vermögen 

In gewisser \Vei~e ~xtern verläuft die 
Säuberung in Italien und in Ungarn. 1n 
Italien treten die Amerikaner erst zu einem 
Zeitpunkt in ErSCheinung, als durch den 
Staatsstreich der konservativen FührulH~S
schicht \'om 25. Juli 1943 der Duce ber;its 
abgesetzt \\'~rdcn ist und eine Art "Sclbst
befreiung" eingeleitet wird, die aher kaum 
systemsprengende \Virkungen gezeigt hat. 
Dic von der Opposition gefordene "epu
razione totalitaria", die radikale SäuhcN 
rung ar: Haupt und Gliedern der italieniN 
schen Gcsdlschaft, kommt freilich ins 
Stocken. als die ~merikaner eingreifen. 
Denn diese sehen 1m Durchschnittsitalie_ 
ner einen "good ~oy··. wohingegen sie die 
Faschisten als cl~e Gangsterbande be
zeichnen. \""'eitc~ ~elchcndc Umerziehungs_ 
und Dcm(lkratl~lcrungsmaßnahmcn, \vie 
in Deutschland inS Auge gcfaßt, entfallen 
daher. 

Eine quasiexterne S;\uberung findet 
auch in Ungarn statt. Dort übernimmt 
zwar die ... Ungarische Nationale Unab
hängigkeitsrrollt" die Berreiung von Kol~ 
Iahoration und Faschismus. Doch bestim
men die von Moskau aus gelenkten Kom
munisten zusehends die SÜllberung; eben
so ist die antisowjetische Presse von den 
entsprechenden M·aßnahmcn crCaßt. 

Dagegen können autonome S~illberullN 
gen in Frankreich, Norwegen, den Nieder
landen und Kroatien festgestellt werden. 
1m weitesten Sinne sind es die in scharfer 
Opposition zu den Kollaborateuren ste
henden Gruppen, die die Siiuberung vor~ 
anzubringen suchen. 1m Falle Hollands 
stellt noch während des Krieges die Exilre
gierung die Frage nach Aburteilung der 
Faschisten. In Kroatien hat die jugoslawi
sehe Volksbefreiungsarmee alsbald nach 
ihrem Sieg mit der Befreiung vom Usta
scha-Regime begonnen. 

Auf Unterschiede und Ähnlichkeiten 
stoßen die Autoren auch bei der Behand
lung des Kreises der Betroffenen. Unstrit
tig ist, daß den Hauptkriegs\'erbrechern 
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der Prozeß zu machen sei. So werden in 
Nürnberg die Nazigrößen abgeurteilt und 
zum größten Teil hingerichtet. Weitere 
Prozesse folgen. Die Funktionsträger der 
Partei und ihrer Glicdcrullr!en werden in
terniert. Aber es sind die Alliierten, nicht 
die Deutschen, die das Tempo bestimmen. 
In Italien werden die faschistische P3rtei 
und der faschistische Großrat verboten 
und hochrangige Repräsentanten des Re
gimes verhaftet. In Vichy-Frankreich wird 
das Staatsoberhaupt Pctain zwar begna
digt, der Regicrungschcf Laval indes hin
gerichtet. Hingerichtet werden in Norwe
gen Quisling als Führer der .. Nasjonal 
Samling", in den Niederlanden eier Führer 
der Kollaborationspartei, Mussert. Liqui
diert werden in Ungarn die Mitglieder der 
Sza.lasi-Rcgierung und andere hohe Re
präsentanten des Regimes, und in Kroati
en trifft es die Führer der Ustaseha. 

i\1it Ausnahme von Deutschland und. 
Österreich kommt es in den untersuchten 
Staaten zu "wilden" Racheakten gegen 
Faschisten. Der Abrechnungsfuror in 
Jugoslawien ist am schlimmsten; er trifft 
auch deutsche Kriegsgefangene und die 
dort lebende deutsche Minderheit. In Hol
land werden nach der Befreiung zunächst 
willkürliche Massenverhaftungen durchge
führt, wobei die Grenze zwischen den tat
sächlichen und den vermeintlichen Kolla~ 
borateuren Oießend ist. 

V"!erden in solchen Aktionen keinerlei 
Unterschiede hinsichtlich der Stellung der 
Betroffenen in den jeweiligen faschisti
schen Organisationen gemacht, versucht 
die administrative Süuberung den Kreis 
der Betroffenen zu dirferenzieren. So wer
den in Deutschland ~ zumindest im \Ve
sten ~ fünf Stufungen unterschiedlicher 
Verantwortlichkeit eingeführt: Haupt
schuldigc, Belastete, Minderbelastete, Mit
li-iufer, Entbstete. Das fatale Ergebnis ist, 
daß wirklich Kompromittierte sich in der 
MitUiufergruppe finden, neben solchen. 
die niemals Gegenst,md der S~iuberung 
h~itten werden dürfen. 

In Österreich ist versucht \\'ordcn. nicht 
nur zwischen einfachen .,Pg" und Funk
tionstriigern zu unterscheiden, sondern 
auch zwischen solchen, die vor 1938 der 
Partei:1I1gehört und nationalsozialistisches 

Gedankengut vertreten haben, den .. J1Jeg;J
len". und solchen. die ers! nach dem .. An
schluß·' der NSDAP beigetreten sind. Sp~i
tcr kommt es nicht mehr auf den St~tus 
der Jllegalit~it an. sondern auf die Art der 
Funktion. Auf alle Fälle ist es das Ziel der 
Politik. den Kreis der Betroffenen so klein 
wie möglich zu halten, wobei pragmatische 
Gründe ausschlaggehend sind. Schwerl.!c
t'-ln hai sich ltalic71 mit seiner .. epurazio
ne". Die entscheidende Schwachstelle ist, 
daß die Parteien mit der Sjuberung nicht 
beraßt worden sind, sondern die \'Cr<1l1l
worlung allcine in die I-lände der mit Fa
schisten durchsetzten Verwaltung gelegt 
\\'orden ist. Faschisten, die sieh im Kampf 
gegen die Deutschen .. ausg~zeichnct" ha
ben, werden ,.freigestellt". Ahnlich wie in 
Italien verläuft die ,.Entfaschisierung" in 
Frankreich hinsichtlich der Verwaltung 
recht zögerlich, von der \Virtschaft gan~ 
abgesehen. 

Vielleicht mit Ausnahme Jugo.<.lawiens 
greift in allen behandelten Uindern als 
\lc:rfahrcn eine justizfönnigc Ahndung der 
faschistischen Verbrechen. 1m altgemeinen 
werden spezielle Gerichte oder justizähnli
che Organe eingerichtet, um die Täter ab
zuurteilen: im westlichen Deutschland die 
Spruchkammern, in der SBZ insgesamt 
262 Entnazifizierungskommissionen, in 
Italien ,.commissione provincialc" auf re
gionaler, ein Hochkommissariat und sp~i
ter ein .. Aha Corte di Giustizia" auf zen
traler Ebene, in Frankreich .. Cours de 
Justice", Zivilkammern, Militärtribunale 
und ein "Haute-Cour de ]usticc", in den 
Niederlanden neben den .,besonderen Gc
richtshöfen" mit Laienrichtern besetzte 
.. Volkstribunale", in Unuarn "National
komitees", "Volksgcricht~" und .. Recl1t
fcrtigungsausschüss .... e" . 

Grundsatz ist, mit juristischen Mitteln 
politische Tatbestände ahnden zu wollen. 
Dabei gehen die westlichen Alliierten in ih
rem Machtbereich sowie die Länder mit de
mokratischen Traditionen wie Frankreich, 
Norwel!en und die Niederlande vom Prin-
zip de; Rechtsstaatlichkcit. aus. welches 
durch den Satz .. Keine Strafe ohne Gesetz" 
charakterisiert ist. In den einzelnen Beiträ
gen wird klar erkennbar, daß hier der Pfer
deruß der S~iuberungen liegt. Denn die zug
rundegelegten Strafgesetze erweisen sich als 
unzureichend. Man bel:ilft sich daher mit 
Modifikationen: In Frankreich kann so 
durch einen Erlaß vom 26. AUI:!:ust 1944 die 
"degradation nationale" (nali;nale Würde
losigkeit) ausgesprochen werden. die mit 
dem Verlust der bürgerlichen Ehrenrechte 
einherzugehen pflegt. In Ungarn bedient 
man sich eines Gesetzes zur \t./iederherstcl
Jung des Haushaltsgleichgewichts, um den 
öffentlichen Dienst entsprechend zu redu
zieren und zu säubern. 

Mit Ausnahme der Niederlande nimmt 
das Strarmaß entsprechend der Daller der 
Säuberungsaktionen im allgc:mc:i>:lcn ab .. 
Am Ende stehen dann c.roßc Amnestiewel
len. Deutlich sieht' rna~ das in Österreich. 
Hier werden zwei Drittel der Verurteilten 
mit Haftstrafen zwischen einem und fünf 
Jahren bedacht; jedoch schon _ 1948 be
ginnt die Phase der Amnestie, von der 90 
Prozent der Betrofrenen profitieren. Auch 
in Italien greift die Amnestie bereits 1946, 
nachdem zuvor schon viele Urteile von der 
zweiten Instanz kassiert oder stark abge
mildert worden sind. 

Generell erhellt aus den verschiedenen 
Linderberichten, daß die S~iuberungel1 
wenigstens im \Vesten nicht den erwüns'Ch
ten Effekt erzielt haben. Vieles liegt an der 
Schwerfälligkeit der Gerichtspr;xis, an 
Überbürokratisierung, Personalmangel 
und Verfahrenshcmnmisscn verschieden
ster Art. Aber oft ist auch der nötige poli
tische \\'ille zu vcrmissen~ diesen Prozeß 
auch konsequent zu Ende führen zu wol
len. Je länger die Vcrbhrell dauern, um so 
eher stellt sich bei Politik und Öffentlich
keit die Tendenz ein. so schnell als 1l1ögJich 
einen Schlußstrich unter die Siiuberung zu 
ziehen und zur Normalität überzugehen. 

Die sehr sorgf:iltig recherchierten und 
auch spannend geschriebenen Ueitriige 
machen Jen Sammelband zu einem klei
nen Meisterv,:crk der Zeitgeschiehtsschrei
bung. Das hehandelte Thema ist ja auch 
lange überfüllig, und ~ihnlichc Studien 
über Japan oder LänJcr der Dritten \Velt 
müßten folgen. :'\RNO MOl IR 

Ist der Kontinent noch zu retten? 
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